
1506 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 

des Bautenausschusses 

über die Regierungsvorlage (1200 der Beila
gen): Ergänzung des Anhanges I und Neu
fassung des Anhanges 11 zum übereinkom
men über die gegenseitige Anerkennung von 

Bescltußzeichen für Handfeuerwaffen 

Im Rahmen des übereinkommens über die 
gegenseitige Anerkennung von Beschußzeichen 
für Handfeuerwaffen (BGBl. Nr. 2,69/1971) be
steht eine Ständige Internationale Kommission 
(eIP), .die auf ihrer 12. Plenartagung in Lüttich 
eine Ergänzung .des Anhanges I uIid eine Neu
fassung des Anhanges H zu diesem Abkommen 
im Juni 1972 angenommen hat. 

Um in österreich in Kraft treten zu können, 
sinid die Beschlü~se der Ständigen Internationalen 
Kommission ,demselben verfassungsrechtlichen 
Verfahren wie das übereinkommen selbst zu 
unterziehen und bedürfen daher gemäß Art. 50 
Abs. 1 B~VG .der Genehmigung des National-
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Beridlterstatter 

rates und der Ratifikation durch den Bundes
präsidenten. 

DeI' Bautenausschuß hat die ge,gemtändliche 
Regierungsvorlage in Anwesenheit von Bundes
minister Mo se r in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde einstimmig be
schlossen, ,dem Nationalrat die Genehmigung des 
vorliegenden Sta~tsvertrages zu empfehlen. 

Der Bautenausschuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: Ergänzung 
des Anhanges I und Neufassung des Anhanges II 
zum übereinkommen über die gegenseitige An
erkennung von Beschußzeichen für Handfeuer
waffen (1200 der Beilagen) 
wird verfassungsmäßig genehmigt. 

Wien, am 6. März 1975 

Regensburger 
Obmann 
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